
Krüger-Nieland, Gerda, geb. Nieland

geb. 22. Juni 1910 in Bremen, gest. 21. September 2000 in Karlsruhe,
Bundesrichterin, Dr. iur.

Gerda Krüger-Nieland wurde am 22. Juni 1910 als Tochter des Reichsgerichtsrats
Ludwig Nieland und seiner Ehefrau in Bremen geboren. Nach dem Abitur am
Leipziger Goethe-Gymnasium wollte sie zuerst Theaterwissenschaften studieren,
entschied sich aber für Jura. Sie studierte zusammen mit zwei Schulfreundinnen,
die sie dazu überredet hatte, an der Universität Leipzig. Zu dritt saßen sie in
Vorlesungen unter 300 bis 400 männlichen Studenten, wurden jedoch immer kame‐
radschaftlich behandelt. 1933 bestand Krüger-Nieland das Referendarexamen mit
Auszeichnung.

Nach dem Examen ahnte sie bereits, wohin es mit der Justiz und den Frauen nach
der „Machtergreifung“ der Nationalsozialisten gehen würde. Doch der Umgang des
nationalsozialistischen Staates mit dem Recht bestärkte sie nur umso mehr, ihrem
Beruf zu folgen. Jahre später formulierte sie, dass „Freiheit entscheidend mit Recht
zusammenhängt“. Angesichts des totalen Zusammenbruchs des Rechtssystems stellte
sie sich Fragen wie: „Was ist Recht?“ Sie war besonders interessiert am Urheberrecht
und wurde mit einer Arbeit zum Thema „Verlagsrechtlicher Bestellvertrag“ promo‐
viert. 1938 bestand sie das Assessorexamen in Leipzig mit Auszeichnung.

Mit einem juristischen Abschluss im Jahr 1938 hatte Krüger-Nieland als Frau im
„Dritten Reich“ keine Möglichkeit, den Beruf zu ergreifen, den sie sich wünschte:
Rechtsanwältin. Sie wollte Menschen verteidigen, denen Unrecht geschehen war.
Voller Enttäuschung arbeitete sie zunächst als Justiziarin eines schlesischen Säge‐
werks. Selbst wenig begeistert von der Stelle, wurde sie alsbald entlassen, weil sie
den Hitlergruß verweigerte. „Der Kriegsausbruch war natürlich eine Katastrophe“,
berichtete Krüger-Nieland später, „aber so makaber es klingt, er bot uns weiblichen
Juristen auch eine Chance. Gegen geringes Gehalt durften wir eingezogene Rechts‐
anwälte vertreten.“ Krüger-Nieland vertrat ab 1939 in der renommierten Berliner
Kanzlei Ludwig, bis ihre Wohnung bei einem Bombenangriff zerstört wurde. Sie
zog nach Düsseldorf und wurde in einer Kanzlei für Urheberrecht tätig, um dann
nach Elbing in Westpreußen zu wechseln. Dort verteidigte sie das erste Mal vor
einem Sondergericht und sah, dass es auch unter den Richtern Ausnahmen gab,
die versuchten, über die Beweisaufnahme das Leben der Angeklagten zu retten. Der
Präsident des Oberlandesgerichts schickte die Rechtsanwältin vor dem Einmarsch
der Roten Armee nach Hause.
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Nach dem Krieg beantragte Krüger-Nieland, inzwischen mit dem Schauspieler
Detlof Krüger verheiratet, als unbelastete Juristin die Zulassung zur Rechtsanwalt‐
schaft in Hamburg. Dies wurde ihr von der Rechtsanwaltskammer verweigert. Als
sie im Februar 1946 schließlich doch ihre Zulassung erlangte und ihre eigene Kanz‐
lei eröffnen wollte, war sie schwanger. Die Arbeit als Rechtsanwältin mit der Familie
zu verbinden, empfand sie als unproblematisch. „Eine gezielte Karriereplanung
gab es damals für uns nicht. Nach dem Krieg hatten wir eine ungeheuere Arbeits‐
wut.“ Krüger-Nieland verteidigte ohne Berührungsängste mit einer ihr fremden
Rechtsmaterie nach englischem Strafrecht die Männer, die wegen Kriegsverbrechen
angeklagt waren, wenn sie von deren Unschuld überzeugt war. Dass sie so viele
Mandate übernahm, lag an den geringen Einkünften einer Pflichtverteidigerin, „ver‐
mutlich war deswegen das Interesse der männlichen Kollegen eher gering“. Doch
Krüger-Nieland machte sich einen derart guten Namen, dass die Hansestadt die
renommierte Verteidigerin als ihre Kandidatin für den neuen Bundesgerichtshof
präsentierte. Die Hamburger hielten ihr auch die Stange und beharrten auf ihrer
Kandidatin, als Vorbehalte wegen der „Jugend“ der Kandidatin geltend gemacht
wurden.

So wurde Krüger-Nieland als gerade einmal 40-Jährige Anfang Mai 1951 Bundes‐
richterin in Karlsruhe. Nur schwer ließ sie sich davon überzeugen, die Rechtsan‐
walts- mit der Richterrobe zu tauschen, denn sie meinte, als Rechtsanwältin unmit‐
telbarer helfen, verteidigen und vertreten zu können. Sie wurde Mitglied des mit
Streitigkeiten aus dem Urheber- und Wettbewerbsrecht befassten Ersten Zivilsenats.
In erster Linie waren es nicht die juristischen Probleme als solche, die sie umtrieben,
sondern ihr Bezug zum Menschen und seinem Schicksal. Kreative Rechtsfortent‐
wicklung, wie sie die Bundesrichterin durch ihre Rechtsprechung betrieb, war neu
im deutschen Recht. Sie glaubte, dass „Frauen in diesem Beruf kreativer und muti‐
ger sind. Männer hängen oftmals an den Gesetzen, statt das Recht fortzubilden.“

Am 16. Februar 1965 übernahm Krüger-Nieland den Vorsitz des Ersten Zivilse‐
nats, sie war damit die erste Senatspräsidentin am Bundesgerichtshof. Sie spottete
später, dass die Berufung zur Senatspräsidentin dem Bundesgerichtshof schwerer
gefallen sei als die Berufung zur Bundesrichterin. Denn als Präsidentin teilt man
Arbeit zu, führt Verhandlungen und korrigiert Urteile. Danach gefragt, ob Frauen
es schwerer hätten als Männer, antwortete sie: „Klug und groß angelegte Männer
machen es Frauen nie schwer.“ Krüger-Nieland war scharfzüngig, entschieden, sou‐
verän und selbstsicher mit dem nötigen Quäntchen an Humor und feinem Spott,
das es ihr ermöglichte, sich unter den männlichen Kollegen zu behaupten. Mit
ihrem unfehlbaren Gespür und Fachwissen überzeugte sie ihre Kollegen in der
Regel von der Richtigkeit ihrer Ansicht.

Krüger-Nieland arbeitete 27 Jahre am Reichsgerichtsrätekommentar zum Bürger‐
lichen Gesetzbuch (RGRK zum BGB) mit. Sie war Mitglied im Deutschen Juristin‐
nenbund e. V. (djb) und übernahm im Laufe der Jahre mehrere Ämter. Am 30. Juni
1978 verließ die profilierte Richterin nach 27-jähriger Tätigkeit den Bundesgerichts‐
hof. Sie erhielt zahlreiche Auszeichnungen, unter anderem die Ehrenmitgliedschaft

Krüger-Nieland, Gerda, geb. Nieland

323

https://doi.org/10.5771/9783748919766-322 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access - 

https://doi.org/10.5771/9783748919766-322
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


in der Internationalen Gesellschaft für Urheberrecht (INTERGU) und die Richard-
Strauss-Medaille der GEMA. Karlsruhe hat eine Straße nach der Bundesrichterin
benannt.

Die erste Senatspräsidentin am Bundesgerichtshof, Gerda Krüger-Nieland, starb
am 21. September 2000 in Karlsruhe.
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